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RS OGH 1963/11/20 7Ob306/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1963

Norm

JGG 1961 §3

Rechtssatz

1) Eine freiheitsentziehende Erziehungsmaßnahme kann auch bei Verurteilung zu einer unbedingten, einen Monat

übersteigenden Freiheitsstrafe angeordnet werden, wenn die Freiheitsstrafe nach der Verurteilung nicht zu verbüßen

ist (zB wegen Anrechnung der Vorhaft).

2) Wird über einen Jugendlichen, gegen den eine freiheitsentziehende Erziehungsmaßnahme bereits läuft, eine

unbedingte Freiheitsstrafe verhängt, so berührt diese Strafe die Erziehungsmaßnahme nicht.
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